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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1990

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §6 Z9;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 89/14/0157

Rechtssatz

Ist im Nachlaß Betriebsvermögen enthalten, so hat der Erbe die Buchwerte des Erblassers zu übernehmen und

fortzuführen.
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